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21-014 

 
Satzung zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen  
 
Der Landkreis erlässt aufgrund des Art. 17 Satz 1 der Landkreisordnung folgende 
 

SATZUNG  
 

§  1 
 

Die Satzung zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen vom 04.02.1976, geändert 
am 21.08.1979, wird wie folgt geändert:  
 

§  1 
Ehrengaben 

 
Der Landkreis Kitzingen würdigt Verdienste um den Landkreis Kitzingen  
 
 
bei Ausscheiden aus dem Kreistag nach 18 Jahren  
mit  
 

einer Medaille  
 
einer Urkunde mit Namen und Anzahl der Jahre im Kreistag sowie 
 
einem großen regionalen Genusspacket  
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bei Ausscheiden aus dem Kreistag nach 12 Jahren  
mit  
 

einer Urkunde mit Namen und Anzahl der Jahre im Kreistag sowie 
 
einem mittleren regionalen Genusspacket  
 
 

bei Ausscheiden aus dem Kreistag nach 6 Jahren  
mit  
 

einer Urkunde mit Namen und Anzahl der Jahre im Kreistag sowie 
 
einem kleinen regionalen Genusspacket  
 

Die §§2 bis 5 werden gestrichen.  
 

§  2 
Form der Überreichung 

 
Die Ehrengaben werden in feierlicher Form von der Landrätin überreicht.  
 
 

§  2 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Satzung tritt mit dem Tag ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Landkreis 
Kitzingen in Kraft.  
 
 
 
Kitzingen, 16.01.2026 
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Teil II 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

321-9410.3-VGem6 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid für das 
Haushaltsjahr 2026 
 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid hat in ihrer Sitzung vom 
18.11.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 
 
I. 

Haushaltssatzung 

der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, des Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der 

Art. 63ff. der Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid 

folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.743.600 € 

und 

 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 338.130 € 

ab.  

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen.  

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
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§ 4 

A. Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 

Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 

auf 1.949.620 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 

Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl 

nach dem Stand vom 30.06.2025 auf 7.413 Einwohner festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 263,00 € festgesetzt. 

 

B. Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

Wiesentheid, 10.12.2025 
  

II. 
Das Landratsamt Kitzingen hat mit Schreiben vom 01.12.2025, Az. 321-9410.3-VGem6, die 
Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Kitzingen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid, Balthasar-
Neumann-Straße 14, 97353 Wiesentheid, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Kitzingen, 13.01.2026 
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321-9410.4-SchV12 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Schulverbandes Wiesentheid für das Haushaltsjahr 2026 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Wiesentheid hat in ihrer Sitzung vom 18.11.2025 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Wiesentheid für das 

Haushaltsjahr 2026 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63ff. der 

Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festge- setzt; er 

schließt 

im Verwaltungshaushalt 

 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.798.345 € 

 

und 
 

im Vermögenshaushalt 

 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.106.352 € 

 

ab. 
 

§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 

 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.732.500 € 

festgesetzt. 
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§ 4 

 
A. Schulverbandsumlage (Mittelschule) 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Fi- 

nanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 

516.750 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler (Mittel- schüler) auf die 

Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand vom 01.10.2025 auf 265 Mittelschüler festgesetzt. 

Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.950,00 € festgesetzt. 
 

B. Vermögensumlage (Mittelschule) 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Fi- nanzierung 

von Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt wird für das Haushalts- jahr 2026 auf 

236.115 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler (Mit- telschüler) auf die 

Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2025 auf 265 Mittelschüler festgesetzt. 

3. Die Vermögensumlage zur Deckung der Tilgungsleistungen wird je Verbandsschü- ler auf 

891,00 € festgesetzt. 

 

§ 5 

 
A. Umlage für die Schüler der Grundschule 

1. Das Umlagesoll zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt, das ge- mäß § 5 

des öffentlich-rechtlichen Schulvertrags vom 29.09.2010 von den Gemein- den der 

Grundschule getragen wird, wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 530.400 € festgesetzt und 

nach der Zahl der Grundschüler auf die Vertragsgemeinden Abts- wind, Castell, 

Rüdenhausen und Wiesentheid umgelegt. 

2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2025 auf 272 Grundschüler festgesetzt. 

3. Die Umlage wird je Grundschüler auf 1.950,00 € festgesetzt. 
 

B. Vermögensumlage (Grundschule) 
1. Das Umlagesoll zur Finanzierung von Tilgungsleistungen im Vermögenhaushalt, das 

gemäß § 5 des öffentlich-rechtlichen Schulvertrags vom 29.09.2010 von den Gemeinden 

der Grundschule getragen wird, wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 242.352 € 

festgesetzt und nach der Zahl der Grundschüler auf die Vertrags-gemeinden Abtswind, 

Castell, Rüdenhausen und Wiesentheid umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
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vom 01.10.2025 auf 272 Grundschüler festgesetzt. 

 

3. Die Vermögensumlage zur Deckung der Tilgungsleistungen wird je Verbandsschü- ler auf 

891,00 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

Wiesentheid, 11.12.2025 
 

II. 
Das Landratsamt Kitzingen hat mit Schreiben vom 02.12.2025 Az. 321-9410.4-SchV12, die 
Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und zu den Teilen der Haushaltssatzung die 
Genehmigung erteilt, zu denen sie nach der Gemeindeordnung erforderlich ist. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Kitzingen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid, Balthasar-
Neumann-Straße 14, 97353 Wiesentheid, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
Kitzingen, 13.01.2026 
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Amtliche Bekanntgabe und öffentliche Auslage des Jahresabschlusses 2024 
der Fernwasserversorgung Franken 
 
Die Regierung von Mittelfranken wird die amtliche Bekanntgabe zum Jahresabschluss 2024 im 
Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 3 vom 16. März 2026 veröffentlichen. Auf diese Bekanntmachung 
wird hingewiesen. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 17. März bis 25. März 2026 in der 
Geschäftsstelle der Fernwasserversorgung Franken in Uffenheim, Fernwasserstraße 2, Zimmer E 13, 
während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
Uffenheim, 14. Januar 2026 
 
Amtliche Bekanntgabe und öffentliche Auslage der Haushaltssatzung 
für das Wirtschaftsjahr 2026 der Fernwasserversorgung Franken 
 
Die Regierung von Mittelfranken wird die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2026 im 
Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 3 vom 16. März 2026 amtlich bekanntmachen. Auf diese 
Bekanntmachung wird hingewiesen. 
 
Die Haushaltssatzung mit dem Wirtschaftsplan 2026 liegt in der Zeit vom 16. März 2026 bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der 
Fernwasserversorgung Franken in Uffenheim, Fernwasserstraße 2, Zimmer E 15, während der 
üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
Uffenheim, 14. Januar 2026 


